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Bibliografie

Titel Bauarbeiten (bisher: BGV C22)

Amtliche Abkürzung DGUV Vorschrift 38

Normtyp Satzung

Normgeber Bund

Gliederungs-Nr. [keine Angabe]

§ 12a - Öffnungen und Vertiefungen

An Öffnungen in Böden, Decken und Dachflächen sowie Vertiefungen müssen Einrichtungen vorhanden sein, die ein Abstürzen,
Hineinfallen oder Hineintreten von Personen verhindern.
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